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Reglement der Geotecljnischen Kommission.
(Vom 12. Februar 1916, ergänzt im Februar 1920.)

1. Zweck, Wahl und Bestand.
§ 1. Die Schweiz. Naturforschende Gesellschaft wählt durch ihre

Mitgliederversammlung eine „Geotechnische Kommissionzur
Durchführung von Untersuchungen, welche eine genauere Kenntnis des
Bodens der Schweiz bezüglich einer industriellen Verwertung seiner
Mineralien und Gesteine bezwecken, gemäss dem vom hohen Bundesrate
unter dem 10. Mai 1899 genehmigten Programm (§ 31 der Statuten
der S. N. G.).

§ 2. Die Kommission besteht aus 5—7 Mitgliedern. Ihre Amtsdauer

beträgt sechs Jahre. Die Wahl erfolgt drei Jahre nach
derjenigen des Zentralvorstandes. Die bisherigen Mitglieder sind wieder
wählbar. Bei notwendig werdenden Ergänzungswahlen macht die
Kommission einen Vorschlag an den Zentralvorstand zuhanden der
Mitgliederversammlung (§ 32 der Statuten der S. N. G.). Zur Erledigung
spezieller Fragen kann die Geotech. Kommission vorübergehend oder
bleibend Fachmänner aus der technischen Industrie zuziehen.

§ 3. Die Kommission wählt einen Präsidenten, Vizepräsidenten und
Aktuar. Der letztere braucht nicht Mitglied der Kommission zu sein.
Das Rechnungswesen wird vom Quästorat der S. N. G. besorgt. Der
Präsident ist Mitglied des Senates. Die Kommission ernennt ebenfalls
dessen Stellvertreter in den Senat. — Der Wechsel im Präsidium ist
dem Zentralvorstand anzuzeigen.

§ 4. Die Kommission hält jährlich mindestens eine, nach Bedürfnis
auch mehr Sitzungen. Dieselben werden vom Präsidenten einberufen,
wenn er es für nötig erachtet, oder wenn zwei Mitglieder dies schriftlich
verlangen. Bei Abstimmungen gilt das absolute Mehr der Anwesenden.
Zu den Sitzungen ist auch der Präsident des Zentralvorstandes der
S. N. G. einzuladen.

§ 5. Die Protokolle der Kommission sind, soweit sie nicht mehr
im Gebrauche stehen, dem Archiv der S. N. G. zur Aufbewahrung zu
übergeben, sowie weitere, die Kommissionstätigkeit betreffende Schriftstücke

und Dokumente.

2. Aufgaben.
§ 6. In näherer Ausführung von § 1 liegen ihr zunächst folgende

Aufgaben ob :

a) Revision und Ergänzung der 1883 erschienenen Karte der Fund¬
orte von Rohprodukten in der Schweiz, mit erläuterndem Text.

b) Publikation von Monographien mit. Spezialkarten über die technisch
wichtigen Rohstoffe der Schweiz nach Vorkommen (geologische
Untersuchung, im Felde) und nach technischer Wertschätzung
(Prüfung in den Laboratorien). Solche Stoffe sind: Torf, Kohle,
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Asphalt, Petrol, Salze, Gyps, Tone, Mergel, Kalksteine, Sande,
Schiefer, Bausteine, Ofensteine, Erze, Mineralwasser, Mineralien
für Handel und Schleiferei usw.

Die Untersuchungen sollen nicht nach geographischen
Gebieten, sondern nach Materialien abgegrenzt werden.

c) Eine Zusammenfassung der bis zu einem gewissen Grade ge¬
förderten Untersuchungen kann eine Rohmaterialkarte in grösserem
Maßstabe bilden.

Selbstverständlich kann die Kommission auch andere, ihren
allgemeinen Zwecken entsprechende Arbeiten anregen, unterstützen und
veröffentlichen.

Die Kommission kann auch Arbeiten, die nicht von ihr angeordnet
oder unterstützt worden sind, annehmen, ankaufen oder honorieren und
veröffentlichen, sofern dieselben ihren Zwecken entsprechen.

3. Durchführung der lufgahen.

§ 7. Die Ausführung der Arbeiten. übernehmen nach Uebereinkunft
mit der Kommission, Geologen, Chemiker oder Techniker, die sich dazu
anbieten, oder die von derselben dazu eingeladen werden.

§ 8. Die Kommission stellt ihren Mitarbeitern literarische und
nach Möglichkeit auch technische Hilfsmittel zur Verfügung. Es wird
angenommen, dass die experimentellen Untersuchungen in bereits
bestehenden wissenschaftlichen oder technischen Laboratorien ausgeführt
werden können.

§ 9. Für jeden Arbeitstag im Felde hat der Geologe nebst seinen
Barauslagen Anspruch auf ein Taggeld von 20 Fr., im Minimum. Für
besonders schwierige, eventuell gefahrvolle Begehungen im Hochgebirge
oder in Bergwerken (Alte Baue) kann von der Kommission eine Zulage
gewährt werden.

Die Taggelder werden auf nachträglichen Bericht und detaillierte
Rechnungstellung ausgerichtet, soweit die Rechnung den für dag
betreffende Jahr budgetierten Betrag nicht überschreitet. Auf Wunsch des

Geologen kann der Präsident Vorschuss, in der Regel nicht über 1/b

der für ihn budgetierten Summe, gewähren.
§ 10. Für die im Auftrag der Kommission ausgeführten Reisen

per Bahn, Post, Dampfschiff usw. sind die ausgewiesenen Spesen zu
bezahlen.

§ 11. Wenn im Verlauf der Ausführung von Arbeiten mechanische
Hilfeleistungen nötig waren, so ist über deren Bezahlung besondere

Rechnung, wenn immer möglich mit quittierten Belegen, zu stellen.
§ 12. Für Bureau- und Laboratoriumsarbeiten wird ein Honorar

von mindestens 20 Fr. per Tag verabfolgt, nebst Vergütung der nötigen
Barauslagen.

§ 13. Die von den Mitarbeitern gesammelten Gesteine, Mineralien
oder Petrefakten sollen einer öffentlichen, in ihrem Bestände gesicherten
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Sammlung der Schweiz zugewendet werden, jeweilen im Einverständnis
mit der Kommission.

§ 14. Die Publikationen der Untersuchungsresultate geschehen
durch die Kommission auf ihre Rechnung.

Die Monographien erscheinen unter dem Titel:
Beiträge zur Geologie der Schweiz, Geo technische Serie,

herausgegeben von der Geotech. Kommission der Schweizer.
Naturforschenden Gesellschaft (§ 33 der Statuten der S. N. G.).

§ 15. Die druckfertigen Arbeiten sind von den Verfassern der
Geotechnischen Kommission vorzulegen, welche über die Publikationen,
Grösse der Auflage, Ausstattung usw. entscheidet. (Für Format, Satz
usw. der Monographien ist die bereits erschienene I. Lieferung
massgebend.)

§ 16. Durch die Uebernahme eines Auftrages verpflichtet sich der
Mitarbeiter zur Veröffentlichung seiner Untersuchung in den
Publikationen der Geotechnischen Kommission. Für vorläufige Bekanntmachung

einzelner Ergebnisse in kleinerem Umfange ist die Bewilligung
der Kommission unter Vorlage des Manuskriptes einzuholen.

§ 17. Der Präsident der Kommission hat sich stets die bezüglichen

Kostenvoranschläge geben zu lassen und die Ausführung des Druckes
zu überwachen.

§ 18. Die Aufträge an Druckereien oder an lithographische
Anstalten usw. dürfen nicht von den Verfassern, sondern nur vom
Präsidenten der Kommission erteilt werden.

§ 19. Von einer erschienenen Arbeit erhält der Verfasser 25
Freiexemplare. Die Kommission kann ihm gegen Bezahlung der Kosten für
Druck und Papier eine grössere Anzahl bewilligen, und es ist die Auflage

entsprechend zu erhöhen.
Alle diese Autor-Exemplare dürfen nicht verkauft werden, sondern

sind zum Tausch mit Fachgenossen bestimmt.
Haben sich mehrere Autoren an einer Arbeit beteiligt, so werden

die 25 Freiexemplare nach Billigkeit unter dieselben verteilt.
Sonderabdrücke für öffentliche Institute, die an dem betreffenden Werke
mitgearbeitet haben, unterliegen nicht den Vorschriften dieses Paragraphen.
Bestimmungen für 'die Herausgabe solcher Sonderabdrücke bleiben
besondern Abmachungen vorbehalten.

§ 20. In bezug auf weitere einzelne Freiexemplare, sowie auf
Tauschverkehr, bildet die geotechniscbe Serie der „Beiträge" einen
integrierenden Bestandteil der Publikationen der Geologischen
Kommission. Die Versendungsliste der Geologischen Kommission ist daher
im allgemeinen auch für die geotechnische Serie der „Beiträge"
massgebend.

§ 21. Die Versendung der Frei- und Tauschexemplare geschieht
in gleicher Weise und durch die gleichen Organe wie bei der
Geologischen Kommission.

Einzelne Freiexemplare erhalten, nach einem von der Kommission
genehmigten Verzeichnis :
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die eidgenössischen Behörden, inklusive Schweizerische
Landesbibliothek,

die Kantonsregierungen,
die Mitglieder der Geologischen und Geotechnischen Kommission,
die Mitarbeiter an den Publikationen der Kommission,
die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft (Bibliothek und

Archiv),
die kantonalen naturforschenden Gesellschaften,
die geologischen und petrographischen Institute der schweizerischen

Hochschulen,
die Materialprüfungsanstalt an der Eidgenössischen Technischen

Hochschule in Zürich,
die ausländischen geologischen Anstalten und wissenschaftlichen

Institute, die mit der Kommission in Tauschverkehr stehen.
§ 22. Der Best der Auflage wird kommissionsweise dem

Buchhandel übergeben. Der Erlös fällt in die Kasse der Geotechnischen
Kommission.

§ 23. Die in Tausch erhaltenen Publikationen gehen an die Bibliothek

der S. N. G. in Bern. Der Bibliothekar derselben zeigt die
Eingänge-, welche im Tausch gegen die Publikationen der Gesellschaft
erfolgen, dem Präsidenten der Kommission an, welcher darüber ein
besonderes Verzeichnis. führt.

4. Rechnung und Berichte.
§ 24. Die Einnahmen der Kommission bestehen aus der Subvention

des hohen Bundesrates, aus dem Erlös für verkaufte Publikationen, sowie
aus andern der Kasse zukommenden Geldern.

§ 25. Als Termin für den Absehluss des Berichtsjahres der
Kommission ist der 30. Juni anzusetzen. Der Bericht ist vor dem 15. Juli
dem Zentralvorstand einzureichen und wird in den „Verhandlungen"
veröftentlicht. Im Juli ist an den Zentralvorstand zuhanden des h. Bundes-

% rates jeweilen das Gesuch um eine Bundessubvention für das nächste
Jahr zu richten.

Die Jahresrechnung ist auf 31. Dezember abzuschliessen und dem
Zentralvorstand einzureichen (§ 34 der Statuten der S. N. G

§ 26. Ausserdem hat das Bureau der Kommission auf Ende des
Jahres dem Zentralvorstand einen Tätigkeitsbericht und eine detaillierte
Jahresrechnung zuhanden des Eidgenössischen Departements des Innern
einzusenden (§ 35 der Statuten der S. N. G.).

§ 27. Die Mitglieder der Kommission erhalten für die Sitzungen
ein Taggeld und Reiseentschädigung, die aus dem ihr gewährten Bundesbeitrag

zu bestreiten sind.

5. Scblnssbestimmungen.
§ 28. Wenn die Geotechnische Kommission ihre Aufgabe

abgeschlossen hat oder aus irgend einem Grunde nicht mehr weiter führen
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kann, so fallen die sämtlichen Aktiven, insbesondere Kassasaldo und
Vorräte an Publikationen der S. N. G. zu.

§ 29. Das vorliegende Reglement hebt die Statuten vom 20. Juli
1900 auf und tritt nach Genehmigung durch die Mitgliederversammlung
der S. N. G. in Kraft.

§ 30. Änderungen am vorstehenden Reglement bedürfen ebenfalls
der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung der S. N. G. und sind
zu diesem Zwecke dem Zentralvorstand zur Beratung und Antragstellung

zu unterbreiten (§ 32 der Statuten der S. N. G.).
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